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Das Kommunalverf.ssungsreclH hat in den 
Jahren nach 1989 z. T. Umbrüche erlebt, die 
auf der staatlichen Ebene als System wechsel 
bezeichnet würden - etwa von der parlamcn
tarischen Demokratie zur präsidialcn Demo
kratie. Diese Wandlungen des Kommunalver
fass ungsrechts verliefen weitgehend ge
räuschlos. Eine intensive öffentliche Diskus
sion außerhalb der Expertenkreise oder 
beschlußfassender Landes parteitage fand 
nicht statt. 
Bovenschulte/Buß haben die undankbare 
Aufgabe übernommen, die Wandlungen der 
Kommunalverfassungen der Länder na.:hz.u 
zeichnen und zu systcmatisieren, will sagen: 
Sie stellen die Unterschiede lind die Gleich
förmigkeit der neuen Verfaßtheit der Kom
munen in ihren Nuancen nebeneinander. Auf 
die Nuancen kommt e.s angesichts der neuen 
Rechtslage, das wird dank des übersichtlichen 
Vergleichs deutlich, entscheidend an. Das be
deutet umgekehrt: Die Umbrüche der ver
gangenen Jahre haben zu einer An~leichung 
der KommunalverfasslIngen J\eftihrt, die im 
föderalen System der BundeHepublik bis 
dato unbekannt war. Die landesspezifischen 
bz.w. regionalen Unterschiede der bisherigen 
Ko mm un al verfassu ngen wu rden begri ffl ich 
erfaßt und anschau lich differenziert durch 
Bezeichnungen wie -Süddeutsche Ratsverfos
sung'· (Bayern , Ba-Wü), .Unechte Magi
stratsverfassung". (Hessen, Brhv., Schl.
HoL), »Norddeutsche Ratsverfassllng« 
(Nds., NR W) oder »Rh ei ni sche Bürger
meisterverfassu ng« (Rhl.-pn., Saarland) 

(S·7 If.). 
Bovenschultc/ßuß zeigen, daß die zentralen 
Abgrenzungskriterien zwischen diesen Kom-

munalverfassungstypen der Wahlmodus des 
Btirgermeisters und das Verhältnis zwischen 
Verwaltungsspitze und Gemeindevertretung 
waren. Die Unterschiede reichten VOm direkt 
gewählten Bürgermeister als Spitze der Ver
wallUng und Vorsitzendem der Gemeinde
vertretung (Ba-Wü) bis zur Ämtertrennung 
zwischen vom Rat eingesetzter Verwaltungs
spitze und Bürgermeister als Ratsvorsitzen 
dem (NR\\I). Durch den . Sicgcszug der 
plebi szi tä ren B ii rgermeisterverfass u ng« 
(5. }6) wurden diese Unrcrschiede eingeeb
net. Die Entwicklung führte weg vom NRW
Modell des starken Rates hin zum baden
witrtternbergischen Modell des direkt ge
wahlten starken Verwaltungschefs. Resümie
rend ste llen Bovenschulte/Buß fest: "In sie
ben vo n dreizehn Fl:ichenl:indern (Baden
Wtirttemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, 
Rhein land- Pfalz, Saarland, Sachsen und Thti
ringen) sehen die Gemeindeordnungen mitt
lerweile einen vom Volk gewahlten Bürger
meister vor, der sowohl Vorsitzender der 
GemeindevertreLUng als auch monokrati
scher Leiter der Verwaltung ist. In Branden
burg, Sachsen-Anhalt und Schieswig-Hol
stei n ist der direkt gewahlte Bürgermeister 
monokratischer Leiter der Gemeindeverwal
tung, aber nicht Vorsitzender der Vertretung. 
Auch Mccklenburg-Vorpommern gehört ab 
1999 zu dieser Gruppe. [n Hessen ist der un
mitte lbar gewahlte Bürgermeister nach wie 
vor in ein Organ kollegialer Verwaltungslei
tung eingebunden, den Vorsitz. der Vertretung 
hat nicht er, sondern ein nach parlamentari
schen Prinzipien auS den eigenen Reihen ge
wähltes Mitglied inne ... Allein in Bremerha
ven ist von einer vernehmbar geftihrten 
Reformdebatle noch nichts zu spiircn .• 
(5. }6) 

Die starke Stellung des Btirgermeisters ergi bt 
sich erstens strukturell - in dieser Hinsicht 
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bestand bisher kein Unrerschied z.wischen 

den Kommunalverfassungen - aus seinem 

Professionalitärsvorsprung, der in der De

bane um die Probleme demokratischer Ver

tv·altungssteuerung zum Allgemeingut ge

worden ist. Bovenschulte/Buß bieten einen 

knappen Überblick über die Argumente die

ser Diskussion (S. t) H.). Zweitens wird Jiese 

faktische Macht des Haupeverwaltungsbeam
ten durch die Direktwahl erheblich gestärkt, 

weil sie dem hauptamtlichen Bürgermeister 

eine eigenständige Legitimationsgrundlage 

und damit eine größere Unabhängigkeit ge

genüber der Gemeindevertretung verschafft. 

Bovenschulte/Buß zitieren zur Charakteri

sierung dieser Stelle Begriffe wie: )~plebiszita 

res Wahlkönigtum«, ))Iokaler Bismarck«( oder 

positiver~ )Patron des Gemeinwohls« 

(5. z }). 
Da diese starke Stellung des hauptamtlichen 

Bürgermeisters nun nahez u einheitlich in al~ 

len Bundesländern existiert, machen sich Bo

venschulte/Buß auf die Suche nach neuen 

Differenzierungskriterien zwischen den 

Kommunalverfassungen. Daz.u stellen sie die 

einschlägigen Regelungen der Ländergesetze 

zur Kompetenzverteilung und zur faktischen 

Machtveneilung zwischen Gemeindevertre

tung und Bürgermeister in einem gelungenen 

Überblick dar (S.}6 H.). Sie kommen zu dem 

Ergebnis, daß die ta!Sachliehe Machtvertei
lung nun an neuen - weniger offenkundigen

Kriterien abzulesen ist. Die Kriterien sind: 

J. die Unabhängigkeit der Position des Bür

germeisters, abzulesen an der Dauer der 

Amtsperiode und den Abwahlmoglichkeiten; 

2. die Stellung des Bürgermeisters in der Ver

tretung. abzulesen an der Vorsitzfrage. der 

Widerspruchs- und Beanstandungskompe

tenz des Bürgermeisters und der Aufgaben

delegation an diesen; }. der Umfang der 

Vorbehaltskompetenz des Bürgermeistersj 

4. die Organisation der Verwa.ltungsleitung, 

kollegial oder monokratisch ; 5. das Kontroll

recht der Vertretung (S. 74 f.). 
Aufgrund dieser Kriterien schlagen Boven

schulte/Ruß nun folgende Unterscheidung 

der Kommunalverfa.ssun~stypen VOr: I. die 

}~Plebiszitärc Biirgermeisterverfassun!5 «: ' ge

kennzeichnet durch eine im Verglei c. h zur 

Vertretung längere Amtszeit des Burgermei

sters, keine oder ci_ngeschränkte Abwahlmög

lichkeiten, Vertretungsvorsitz und weitrei

chende Vorbehaltszuständigkeiten (Ba-Wü., 

Rh.Pfl., Saarland, Sachsen, Sa-Anh., mit Ab
strichen Bayern); 2. die ),abgeschwächre plc-

biszitäre Bürgermeisterverfassung« I gekenn

zeichnet durch die striktere Trennung von 

Venretungsvorsitz und Verwaltungsspirze 

(Schle-Hol., MeVoPo.); }. die "plebiszit're 

Bü rgermeister-Ratsverfa...<;sung", gekenn

zeichnet durch die Verknüpfung der Wahlpe

rioden von Rat und Bürgermeister sowie 

grundsatzliehe Allzuständigkeir des Rates 

(Nd,., NRW, mit Abstrichen Brandenburg); 

4. die )plebiszitäre Bürgermeister-Magi

strars\,crt"assung({> gekennzeichnet durch die 

Einbindung des Bürgermeisters in eine kolle

giale Verwaltungsspitze (Hessen) (5.75). 

Im zweiten Teil des Buches erönern Boven

schLilte/Buß die politischen und rechtspoliti

schen Gründe, die für die Einfuhrung der 

Direktwabl des Bürgermeisters sprechen. Da~ 

bei rekurrieren sie auf im weiteren Sinne de

mokratictheoretische und technokratische 

Argum~ntarionslinien. Nicht in den Blick ge

rät ihnen das föderalistische Prinz.ip des 

GrunJgesetzes. Obwohl überzeugend her
ausgearbeitet wurde, daß die Reform der 

KommunaJverfas.'wngen deren Angleichung 

zur Folge hatte, stellen Bovenschulte/Buß 

nicht die naheliegende Frage, ob damit nicht 

ein Stück föderaler Kultur in der BunJc"e

publik über Bord geworfen wurde. Damit 

könmen sich die Länder langfristig selbst" 

Schaden zugefügt haben. Die Bewahrung re

gionaJer historischer Besonderheiten ist si

cherlich kein Argument gegen eine leistungs

stirkere oder demokratischere Verfaßtheit 

der Kommunen, dennoch spielt die histO

risch-regionale Idenlität für die Menschen 

keine untergeo rdnete Rolle, wie man nicht 

zuletzt an der Länderbildung in der ehemali

gen DDR oder bei der Abstimmung über die 

Vereinigung Berlins mit Brandenburg beob

achten konnte. Man muß schon stichhaltige 

Gründe haben, um diese Idemitäten zu op

fern. 

Gerade der höhere demokratüche Gehalt 

einer Kommunalverfassung mit direkt ge

wähltem Bürgermeister wird von Boven

schulte/Buß aber mit guten Argumenten und 

unter Aufarbeitung des vorliegenden empiri

schen Materials besrriaen. Gegen eine weit

gehend unkritische - bisweilen interessenge

leitete - kommunalrechtliche Diskussion der 

Direktwahl werden rechtliche und rechlSpo

litische Bedenken geaußert. Angesichts des 

weitgehend abgeschlossenen »)Reformprozes

ses« im Bereich der Kommunalverfassung 

stellt sich allerdings die Frage nach dem Er
kenntnisinteresse dieser Auseinandersetzu_ng. 

379 
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J80 Bovenschulte/Buß befürchten. daß die Di
rektwahl des Bürgermeisters nicht nur lokal e 
Bedeutung habe, sondern ~auf gesamtstaadi
cher Ebene die Perspektive eines anderen Dc

mokratiekonzepts .. (S. 98). namlich d .• s "iner 
plebisz itären Präsid ialdemokratie erö ffn et 
werde . Die Kommunalverfassung konnte als 

Experimcnticrfdd für die Staatsvl:rr.,s . .:;u ng 
dienen. Dann ist es allerdings unerlaßlieh, die 
erfolgten Veränderungen einer kritischen 

Überprüfung zu unterziehen und die weitere 
Entwicklung angesichts geseUschaftlicher 
Umbrüche zu eva,luicrcn. 

Bovenschulte/Buß haben Zweifel. daß die 
Direktwahl des Verwaltungschef.s die demo

kratischen Bctciligungsmoglichkeitcn des 
Gemeindevolk{.'s verbessert, da sie mit einer 

fakt.i schen Schw:ichung der Gcmeindevcrtrcw 

wng ei nhergeht) in der divergierende lmcrcs
sen artik ulicrt und diskursiv vereinheitlicht 
werden können. An die Stelle des demokrati
schen Diskurses tritt die ei.nsame Entschei
dung der Verwalwngsspjtz.e mit der Gl:fahr, 
daß sich d.ie Interessen durchsetzen. die den 
besten Zugriff au f den Bürgermeister haben 
(S.81). Diese Sichtweise. der ein pluralist.i
sches Demokratieverständnis und ei n proze
duraler Allgemeinwohlbegriff zugrunde lie
gen , isr dann auch unvereinbar mir der 
Argumentation, der direkt gewählte Burger
mei.$tcr stehe übcr den Parteien und konne 
das Allgemeinwohl gegen Sonderinteressen 
durchset.zen. Das ALlgemeinwohl kann nur 
aus den verschiedenen besonderen Intere.ssen 
gebildet werden und existiert nicht unabhän
gig von diesen (S. 87). Schließlich bezweifeln 
Bovenschulte/Buß die höhere Effizienz einer 
plcbiszi(~ren Bürgermcisterver(assung, da 
Reibungsverluste zwischen Rat und Verwal
tung nur vermieden werden, wenn sie die 
glcicl,e politische Ausrichtung haben . Ist d ,l S 

aber nicht so, was bei ungleichen Amtszeiten 
'Wahrscheinlicher wird, werden die Reibungs
vL:rluste eher höher als bei Ratsverfassungen. 
Das Modell der hierarchischen Durchsteue
rung, das dem EffeküvitatsargumcnI zu
grunde li !,;~t, verweis":-Il Bovcn.o;;c huhe/Buß in 
das Reich des Wunschdenkens (S. 94 ff.). 
Insgesamt verschafft die Abhandlung einen 
guten Überblick über die Enrwicklung der 
verschiedenen KommunaJverfassungen sowie 
über die Diskussion der Direktwahl des Bur
germeisters. 

OliVer Lep'''''. Dw gegcnsatzauJ"hebende Be

gnff,bddung. Methodenent71.'icklungen in der 

Welmarer Republzk und Ihr Verhaltrns zur 

ldeologweru.ng der Rechls'Wlssenschaft' unter 

dem Natl.ona[sozla!zsmu5, lvfünchen 

(C.H. Bcck) '994. XlV, 4J' Smen. kart .• 

DM96.-

Als die Rechtswissenschaft sich nach dem 
2 . \'(Iclt.krieg m.it der Frage..: auseinanderzuset
zen hatte, wie es zur Reclnspervcrsion im 
Nationalsozialismus kommen konnte und 
wieso die deutschen Juris ten z. u Handlangern 
der Nazis hatten werden kannen. war die 
Antwort sc hnell gerunden. Ein autoritats
gläubiger Rechtspositiv ismus, der nur naeh 
dem Gesetz. nicht aber nach einer höheren 
RcchtSidcc schaute. hatte sie wehrlos gemacht 
gegenüber den AnmaHungen der nationalso
zialisrischcn Ideologie. Selbst ausgemachte 
»Rcclltsposi tivistc n(' wic Gustav Radbruch 
begannen, ihre rcchtSphjlosophi sche Position 
zu hinterfragen und in ihren Rechtsrelati vis
mus naturrechtliche Elemente einzubauen. 
um auf diese Weise einer erneuten Perverti r.:
rung durch totalitäre Ideologien ent~~~t.:nz.u· 
wirken. Indem der Rechtspüsitivismus als der 
große Buhmann hingl.!stl'llt wurde, gelang es 

der deutschen Justiz) sich in einem ungeheu
ren Maße von der Verstrickung in die natio
nalsoz.ialistischcil Verbrech en zu exkulpieren. 
Paradoxerweise wurde die Schuld am N ieder
gang der dcutschen Rcchtsk ultur implizit 
derselben Theo rie zugewiesen, die in \'qeimar 
bereits wegen der Umerstützung der Demo
kratie vOn antipa rlamemarisc hen Kräften un
ter Beschuß genommeD worden war. In neuc
rer Zeit ist di('sc .. Lebenslüge~ der deut~chen 
NachkriegsjuStiz mehr und mehr a.ls solche 
enttarnt worden . $0 hat etwa Ingo Müller in 
seincm) auch brei tere nicht juristische Leser
se]'iehten erreichenden Buch . f urchtbare Ju
riscen « 1 überzeugend nachgewiese n, daß es 
nicht etwa bloß Befolgung des Gesetzesbe
fchls durch dicJurislcn war, mit der die ideo
logischen Ziele der Nazis umgesetzt wurden, 
sondern gerade eine Rechesan wendung, die 
die herkömmlichen juristischen Auslegun gs
regeln über Bord warf zugunsten ei ner ga nz 
und gar ideologisc hen Willfährigkeit gegen
über den lvlachthabcrn. bei der bisweilen so
gar in jJL'olog·ischem Eifer die })Gehorsams
pflicht" \veit libererfullt wurde. Mit sei ner 

I Ingo Mu lla, Furthtb,Jrc J un It'n Die ull~w ... lugl.e Ver
l!ar'G.C'nhcll \,ImcrlT J U~ III:; . Ml,Iflc.h"n 1987 
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beeindruckenden Studie, einer in München 
bei Petet Lerche geschriebenen Dissertation, 
schreitet Oliver Lepsius auf diesem Pfad wei
ter, indem er sich ganz. konkret der juristi
schen Begriffsbildung in \'(leim ar und zu 
Beginn des })Drinen Reichs,e widmet. Seine 
These Stellt die Nachkriegsbehauptung, der 
;u.risusche Positivismus habe dic Juristen 
wehrlos gemacht, vom Kopf auf die Füße. 
Nicht der Rechtspositivismus - ein Begriff, 
den der A lltOr ohnehin für verfehlt hält -, 
sondern die Abkehr von wissenschaftlich 
exakter Begriffsbildung bereitS in der Weima
rer Republik hat der Ideolog-isierung der 
Rechtswissenschaft im N ationalsozialismus 
Vorschub geleistet und zu einem Verlust juri
Stischer Kategorien geführt, der für die Ak
zeptanz des Nationalsozialismus kausal war 
(5.2, 379). 
Eine kurzc Vorbemerkung zum 'Untersu
chungsansatz Lepsius' sei erlaubt, WertVoll 
und in dieser Richtung sehr ergiebig ist sein 
Versuch, die juriStische Begriffsbildung in 
Weimar in nähere Verbindung zu zeitgenössi
schen philosophischen Strömungen zu brin
gen, sie damit in einen größeren Kontext zu 
stellen und so zu einer verallgemeinerungsfä
higen, methodentheoretischen Analyse zu 
gelangen (5.383). Wenn l..epsius aber diesem 
Ansalz, Vorrang vor in lelzter Zeit ~in Mode 
gekommenen~ juristischen Biographien ein
räumt, dic seiner Meinung nach die Problem
geschichte zugunSten persönlicher Betrach
tungen vernachlässigten (5. J'), so soU dem 
nicht nur deswegen entgegengetreten werden, 
weil der Rezensent selbst eine werk bio
graphische Arbeit verlaßt hat ,l sondern weil 
Lepsius verkennt, daß gerade das Nebenein
ander von personenzentrierten Darstellungen 
- eine solche regt er hinsichtlich Erich Kauf
manns im übrigen selbSt an (5. 174) - und 
umfassenderen theoretischen Betrachtungen 
das Gesamtbild erst komplettiert und außer
dem die wechselseitige Überprufbarkeit der 
Ergebnisse ermöglicht. Daruberhinaus führt 
die weitgehende A ußerachtlassung des vom 
Autor so genannten »individueU-poljtischen 
Standpunktes«, dessen Bedeutung er gleich
wohl nicht negiert, sondern ausdrücklich an
erkennt (5. 383), zu einer leichten philosophi
schen Schlagseite zu Lasten eher praktischer 
politisch-historischer Erwägungen. 
Lcpsius beginnt seine Studie mit einem Be-

2 Mlnfred H. Wicgandt, Nonn und WirklichkeH. G~rh.lId 
Leibnolz. (I90I-1981) - Ltbtn, W.;:rk und Richtc~mt, Ba
den.B:aden 199~. 

griffsvergleich und zeigt auf, daß die von ihm 
exemplarisch herangezogenen Begriffe Volk, 
Gemeinschaft, Rasse und Führer bereits zur 
Weimarer Zeit von juristischen AutOren ma
teriell aufgeladen und dazu verwendet wur
den, eine substanzhahe, gegenüber der positi
ven Staatsordnung höherrangige Wirklichkeit 
herauszustellen. So wurde etwa dem positiv
rechtlichen Volksbegriff, der sich auf das 
Sta3tsvolk bezog, ein materialisierter Volks
begriff, der Volk als eine natürliche Gemein
schaft verstand, gegenübergestellt. Gleiches 
war bei dem Begriff der Gemeinschaft auszu
machen, der bewußr dem individualistischen 
und von den Vertretern einer materialen 
5taarsrechtslehre als formalistisch gegeißelten 
Begriff der Gesellschaft entgegengesetzt 
wurde. Beides natte eine klare anriparlamen
tarische StOß richtung, da auf Wencntitätcn 
Bezug genommen wurde, deren natürliche 
Zwangsläufigkeit einen auch für das Parla
ment verpflichtenden Charakter haben sollte 
(5.17,62 f.). Dabei waren die diesen Begriffen 
beigegebenen Inhalte durchaus verschieden; 
allei.n die negative Ziclrichtung war cinheit
lich. Nach der Machtergreifung erhielten 
diese Begriffe, VOr allem die der Rasse und des 
Fü.hrers, zwar einen erhöhten Stellenwert. 
Keineswegs aber änderte sich ihre inhaltliche 
Vieldeutigkeit. 
Grund dafür war, daß die Kembegriffe der 
nationalsozialistischen Weltanschauung kei
nen wirklichen Kerngehalt aufwiesen, so daß 
auch eine strenge Abgrenzung von in enge
rem Sinne nationalsozialistischen und ande
ren Positionen unmöglich ist (S. 101). Die 
Nichtkanonisierung war geradezu ein Kenn
zeichen der NS-Ideologie. So konnte sie sich 
nicht verselbständigen und unterlag dem 
ständigen Zugriff des Führers (5. t05). Damit 
einher geht, daß das Führerprinzip ein tra
gender Grundsatz des NS-5raates War. Als 
weiterer Kerngeha1t hat ein antijüdisch ge
prägter Rassebegriff zu gelten (S. 1101.). Dar
über hinaus War die N5-ldeologie offen und 
lud dazu ein, eigene WunschvorsreHungen in 
die aus der Weimarer Zeit bereits vertraute 
und damit n.icht spezifisch nationalsozialisti
sche Terminologie hineinzutragen (5.1 15). 
Lepsius wiU damit keine Identität zwischen 
konservativ-völkischen und natjonalsozialt
Stischen Ideen behaupten, wendet sich aber 
auch gegen die exkulpierenden Versuche nach 
'945, beide Richtungen streng auseinander
zuhalten. Wer sich auf die der N5-ldeologie 
struktureigeoe Mehrdeutigkeit der Begriff-

3 81 
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lichkeit einließ, konnte nicht als » Verführterfl 
angesehen werden (S. J 17). Lepsius geht so
gar noch weiter und erkläre, daß diejcnjgen, 
die sich der NS-Terminologie fü gten, um da
bintCf eigt llc, subjektive Positionen zu ver
treten. angesichts des in der nationalsoziali
stischen ldeologie angelegten ,.., planmaßigen 
Synkreti:-;mus .. objektiv eine nationalsoziali
stische Position vertraten (S. T 3 2 L). Damit 
geht er recht weit und ordnet quasi die ge
samte materiale Staatstheorie der Zwischen
kriegsjahre methodisch der national sozialisti
schen },Rechlstheoric" zu. Vielleicht soUte 
man aber doch einen Unterschied machen 
z\vischen. denjenigen, deren Methodik die 
Übernahme nationalsozialistist.:hen Ged:1n
kengurs objektiv ermöglichte oder gar för
derte, und denjenigen , die ihre Methodik 
bereits mit in engerem Sinne völküch-natio
nalsozialistischeln Gedankengut aufgelade.n 
hauen und denen die Entwicklung nicht nur 
neue I!lgene Möglichkeiten andeutete. son
dern die auch die konkrNen nationalsoziali
stischen Maßnahmen guthießen und zu för
dern trachteten. A.llerdings ist Lepsius zu
zugestehen, daß diese Unterscheidung zum 
Teil kaum mciglich iSt und jedenfali, nicht 
zur »Exkulpierung <c mißbr:lUcht w{'rden 
sollte) 
1st Lepsius bereit, konservative materialisie
rende und nationalsozialistisc he Richtungen 
einern methodischen Lager zuzuordnen, so 
ist seine mehrfach ~l'ällgertc B('!IlH:rkung, den 
meisten Autoren seien wegen der inhaltlichen 
Offenheit der Begrifflichkeit die dahinter Ste
henden unterschiedlichen ZielvorStellungen 
verborgen geblieben (etwa S. 1)0, }43, 374), 
etwas zu pauschal und dadurch faSt ,elb" ex
ku.lpierend, auch wenn er GegenbeispieJe, 
etWa Hans -Julius Wolff. der die Differenzen 
erkannt, aber verdrängt habe (S. 130), nichl 
unter den Tisch kehrt. Ware es nicht nahelie
gender Zll folgern, daß die mcistt:n AutOren 
sich der Unterschiede ihrer VorsteJlungen 
zum Nationalsozial.ismus durchaus bewußt 
waren, dil' se Differen,en angesichts des ge
meinsamen Gegners, sprich des liberal-parla~ 
mentarischen Systems, aber hintanstell
[en? 
Worin bestand nun für Lepsi us das Eigenar-

} (Ißt: solche -r~nd~~, ctW.l du: An~ebongcn der .101;
. Ko"suvallnn R~ol lluon . In Wtlllnr \'on dC'n N;tuonil -
501.uhuen 'luscmlndC'rzuhJlhC'n, lSl ;tuC'h bc:1 beuug(n 
AU lOn'lI nocb zu "crzc:chnt n. Siehe c, w .. Std':11l Breutr , 
Aru.toml C' dcr Kom(.rv.lCI\·cn Revolulloo. t. . Aufl2gC. 
DunUiadt 1995 Dnu mClne RC1.Cn Slö ll m: 1999 .. ""6. 
S.1 31- 136. 

tige der neuen, in \Veimar seinen Ausgang 
nehmenden und bruch los in den Nationalso
ziali,mus überführten Begrifflichkeit' Wie im 
Titel sei nes Buches angedeutet, erkennt der 
Autor eine "gegensatzaufhebende Begrjffs
bildung«. Dabei wird insbesondere der von 
Kam her geläufige Gegensatz zwischen Sein 
und SoUen aufgchoben. Der diesen antagoni
stischen Gegensatz. angeblich aufhebende Be~ 
griff hält als metaphy , ische Let<tbegründung 
her (S. 146). Das Sein wird zu einem Sollen 
hypostasiert, wobei das ßrken ntni sve rfahren 
rational nicht überprüfbar ist. Lepsius ver
deutlicht die in oer \Xleimarer Zeit propagier
ten neuen Begriffsbildungsa rten ctn einigen 
beispielhaft hcrangezl)gE.·nell Autoren. Erich 
Kaufmann, der auch mit sl'iner Streitschrift 
gegen den Neukanti:1ni~mus" hervorge treten 
war, hatte ein apriorisches Rechtsverstindnis, 
das zugleich anti-wissenschaftlich und pro
metaphysisch war. Der 'Erkennrn isgegen
stand bedingte für ihn die Erkenntnisme
thode. Aus seinem bekannten Won auf der 
Staarsrechtslehrenagung von 1926, daß der 
Staat nicht Recht schaffe, sondern Gesetze, 
und daß Staal und Gesetz unter dem Recht 
sti.inden ,s läßt sich unschwer die antiparla
mentarische StoßI;chtung ablesen. Verwandt
schaft zu Kaufmanns Untl'fscbeidung zwi
schen Relations- und Dingbegriffen sieht 
Lep,ius zutreffend bei Leibholz angeleg<,6 
der anders als Kaufmann aber mit der phäno
menologischen Wesensschau zumindest ein 
'Erkenntnisverfahren benannte (wenngleich er 
es nicht genauer zu konkretisieren ver
mochte). Auch Hermann Heller reiht Lepsius 
bei denjenigen ein, deren Methodik sich ge
gen d., rationale Begriff,bildung,verfahren 
richte. Selbst wenn man dem Autor zustim
men sollte. daß HeUers Methodensynkretis 
mus im Ergebnis kaum nachvollL.iehbar und 
damit in gewisser Weise irration al war 
(S. 1 ~ 5), iSt aber doch zweifelhaft. ob es ge
rechtfertigt ist, Heller in diesen Zusammen
hang zu stellen, vOr allem weil er, wie Lepsius 
selbst fesrstellt, im Endeffekt seine Methode 
auf die kulturwissenschahlichc Staatslehre 
beschränkte und der dogmatischen ]urispru~ 

.j ETlch. K:lUim;tllll. Kf"lllk der neuk2.nlr:\OIschcn Rcchl.'I'ph,
IO.~Qph!e Eme B~tt·.lchlu ng u1)(' r dJ~ BruC'h unr;rJl I',WI

w Ien t'h.lo lOphle und R«.bu .... l»f'nsclt,ul, T ub.ngcn '91' 
(NJI~.hdf1Kk Aalen 196 .. ). 

~ En ch Kaurm~nn , Die Gle.(hh~·lt vlJ rtlc,,, G('StlJ; 1111 5m ne 
(Ies 11,1'\. 109 d~r Reac hsvcrrw(lflg. In: VVDStRI . ßd'3 
(1927). S 10_ 

6 Le'lbhol~ utnu.sdn~ ] wdcht" Zweck- ulld WClt.n~r;r· 

fen Siche z.u dt!S5l"n Methodi k WlcgUldl (fo n. J.), 

S.I~9 
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denz als Normwissenschah eine eigene Me

thode zubilligte (5.189). 
Vor diesem Hintergrund wird zwar seine Po

lemik gegen Kclsen unverständlich;; Heller 
fällt damit aber aus der Reihe derjenigen her
aus, die mittels einer gegen:.;;uzaufhcbenden 

Begriffsbildung das p"si,ive Recht durch ein 
höherwe.rtiges eigenes Recht ausstechen woll
ten. Im Gegens;uz zu anderen muerialen 

Rechcsdenkern akzeptierte Heller den Vor
rang des Gesetzgebers (und das ist vielleicht 

das ent.scheidende Abgrcnzungskriteriuffi, 

nach dem sich beurteilen läßt, ob ein Auror 

die Auflcisung der juristischen Form be
zweckre oder nicht). Smend mit seinem anti 

ration al isrisc he n W i ssenscha f t~verst änd ni s 
und seiner rational kaum nat:h zuvollz iehen

den IntegrationsJchre wird dagegen berech
tigtenveise von Lcpsius als einer der in die

sem Zusammenhang erwjhncn::;wcrten Ver

treter einer nellen Begriffsbildung herausge

stellt. Als Beispiele fur neue, ähnlich gelagerte 
Be riffsbildungsverfahren nach der M:lchter
greifung führt der Autor das konkrete Ord
nungsdenken earl 5ehmius und die konkre<
allgemeinen Begriffe Kar! Larenz' an. 
Schmites Ansat z, sieht er dabei nicht als we

sentlich neu an, sondern erachtet ihn als ty
pisch z.ei[gebunden, weil cr über die Antino

mie von Sein und Sollen hinausfuhren soUte 

(S.205). Man konnte damit die neueIl, vom 
Nalionalsoz.ialismus p;es~h3ffenen Ordnun· 

gen legitimieren, und dil's sei von Schmin 

wohl auch bezweckt gewesen (5.206, 210). 
Larenz' methodi scher Ansatz finde seinen 

Ursprung zwar in der Rechtsphilosophie He
gels, sei aber ebenso ;:ds einseitige.<; Legitima. 

tionsmusrer für die NS-Ideologie gedacht 
gewesen (5. z t 3). 
Gemeinsam war den neuen ßegriffsbildungs

verfahren nach Lepsius. daß sie von ein cr 
aprjoriscben \'(IirklichkClt ausgingen, dic es 

durch Rechtsbegriffe ZU erfassen galt. Tat
sächlich sei diese vorgegebene Wirklichkeit 
aber erSt durch die subjektive Be~riffsbildung 
hcrgestellt worden, und daraus sei dal1ll ~in 

Rc:griffsgehalt ::abgeleitl't worden, von dem 
~~hljclH behaup(ct wurdc, daß er natürliche 

Vorgegcbenheiten darstelle und nielH nur einc 
normative Eigendefinition sei (S. 120). Hintcr 

der Begriffsbildung mild ein Wirklichkeits-

7 Slche dn u Chm toph Mu ll.:= r, KTH LSChC' ßcmc:rku ng.c:n 7.ur 
Au se in:Uldersel:tu ßR lI cnn.Jonn Hel lers mit H,lID5 Kdst:n. 
1n: dcn.lIIsc Suff (H rsg ). S!.l;lukh,e In du WClm.1Tc;r Re
publik Hcrnulln Heller 2U chrC' ll , Fr.1nkfun: 2m M21n 
198s, S. u 8-1S]. 

vers[andnis, das Sein und Sollen nicht mehr 

trenn«. Die Begriffsbildung war rur Lepsius 
dabei nur die Kehrseite einer neuen Wirklich

keitsvorstellung in der Philosophie der Zeit, 
in der die Ableitung objcktiver Werte aus ei

nem apriorischen Sein eine Modeerscheinung 

war (5.224 L). Obwohl sich daw cin Er
kennmisverfabren gesellte. das auf irrationale 

psychische Erlebnisakte abstellte, wurde den
noch der Anspruch auf Wis;enschafdichkeit 
betOnt (5.2)3 f.). Diese zwei Anforderungen 
zur Nutzbarmachung neuer Philosophien filf 
die juristische Begriffsbildung, n:imlicb Auf
hebung des Sein.Sollens-Gcgcnsat7.l:s und 

Wissenschafdichkeit . sieht Lepsius von einer 

ganzen Reihe phi.losophischer und erkennt
nistheoretischer AII ~jtze der Zwi schcn

kriegszeit erfüllt. 
Diltheys Auffassung, daß nicht aUe Wahrneh
mung empiri sch sei und wertharte Sinnge

bilde eine andere Methode zu ihrer Erkennt

nis erfordenen als die Natun~ .. ·issen s chaft~n, 

gehorte dazu , aber auch Husst:'r1s Phänome
nologie, deren »\'qesensschau « uOtz Husserls 

strengcr wissenschaftlichcr Ansprü che viel

fach als Begründungsfloskd Zll! C ",erlegung 
nonnat!ver Eigcnwenungen mißbraucht 

wurde (5.259 L). Äbnliche Begründungsflos
kein lieferten die Modiftzierungrn der Hus

serbchen Methode bei Max Seheler und Ni
colai Hartmann oder das institutionelle 

Rech[sdenken Maurice Haurious. lnsbeson

dere mit dem N euhegeLianismus konnte dem 

Nationalismus höchste \'qeihe verliehcn \Ver

den, und viele Neuhegelianer sahen die politi
sche Entwicklung nach der Machtergreifun g 
\Vie eine Verwirklichung ihrer eigenen philo~ 

sophischen Annahmen. Auch das Naturrecht 
>teilt Lepsius sebließlich in die Reihe der Phi
lo~ophicn , die die na[ionalsoz.iali stische 
Rech[sakzepranz verstärktcn, wobei cr aber 

nicht auf den Inhalt des Naturrechts abstellt , 
der zu unbestimmt seil sondern auf seinen 

funktionellen Gehalt , nämlich als Methode 
zur Durchsetzung einer Rechtsidee gegen· 

über dem positiven Recht (5.287). Wenn er 
aber selbst bemerkt, daß über den universali 
st ischcn Charakter des Naturrech[s bei seiner 
Indie_nsmahme für nationalsozialistische Vor

stellungen oft kiclilfertig hinweggegangen 
wurde (S. 301), so wei st dies auf cine ctwas zu 

pauschale Argumenr ation hin . Sichcrlich, an 

materiale Wertgedanken anknüpfende Philo
sophien sind ktztlich offen für alle möglichen 
Able'lungen. Dennoch SleUt sich die Frage, 
wie offen die jeweil;gen philosophischen An-

J8J 
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sätze jeweils waren oder inwieweit eine klare 
Perversion ihrer Grundgedanken bei einer 

NU[zbarmachung zur Legitimierung des Na

tionalsozialismus gegeben war. So wird man 

wohl nicht unbedingt behaupten dürfen, daß 
das Naturrecht von seinem Ansatz her dem 
Nationalsozialismus Vorschub leistete, nur 

weil einige Vertreter ihn dazu mißbrauchten,! 
genausowenig wie man den protes tantischen 

Glauben für dessen Dienstbarmachung für 

das NS- Regime durch die AmtSkirehe wird 

verantwortlich machen können . Hier deutet 
sich denn auch an, daß Lepsius ' ideen ge
schiehrliche und methodische Betrachtung 
die Akzeptanz des Nationalsozial ismus 

durch die deutschen Juristen nur teilweise zu 

erklären vermag, wei l seine ErkJärung auf 

einer etwas zu abstrakten Ebene verharrt, die 

andere persönliche und politische Ursachen 
nur unz ureichend berücksichtigt. Es bedurftc 

nicht nur einer zeitgenössischen philosophi
schen Grundlage, sondern auch der Theoreti

ker, die diese im Sinne einer bestimmtcn 

Ideologie nutzbar machten) wom.it die Be
deutung der persönlich en Komponente her
vonritt. 
Lepsius widmet ein gesondenes Kapitel der 

philosophischen Strömung. die seiner Mei
nung nach die andere Tradition der deutschen 

Jurisprudenz repräsentiert, welche für das 

Aufkommen des Nationalsozialismus nicht 
verantwortlich gemacht werden kann, näm

lich den als Feindbild fast aUer zeitgenössi

schen Philosophien fungierenden Neukanti

anismus. Dessen Grundanliegen sei es gerade 
gewesen, jegliche Metaphysik auszuschalten 
und zu ergründcn, wie objektive Erkenntnis 

oh.ne subjektive Vorverständnisse möglich sei 

(5.304 f.). In der Tat komplettiert dieses Ka
pitel den methodischen Abriß des Autors in 
sehr sinnvoller Weise und lenkt den Blick auf 
eine philosophische Richtung, die in der Be

trachtung der Weimarer Staatslehre auch 

heute noch vielfach nur mit den Augen seiner 

dam aligen Kritiker gesehen wird. Lepsius be
merkt dabei, daß ein Grund für die manchmal 
ziemljeh pauschale und wenig kennmisreiche 

Ahlehnung des Neukantianismus darin gele
gen haben könnte, daß sich zumindeSt die 

Marburger Richtung dem demokratischen 
Sozialismus verbunden fü hlte (5. 305 1.). Eine 
gTobe Verkennung der neukantianisehen Wis

sensehaftslehre nennt er es, ihr das Postulat 

g D ies wird vom AulOC 'luch 'lllS"dru ckh~h als denkbuc In 
Icrprct,uion einßtriuml (So lei) 

wertfreier Ermiulung der \Vi.rklichkeit zu un

terste llen, denn z. B. Ricken habe ausd rück
lich hervorgehoben, daß die Geisteswissen

schaften es mit einer sinnhafren Natur, 
nämlich Kultur , zu tun hätten. Er habe led.ig
lieh betont, daß der Wissenschaftler z.war 
WeTlbeziehungen zu ermitteln, nicht aber 

selbSt zu wenen habe (5 . .108-) 10). Allerdings 
- so deT AutOT - vermag der N eu kantianis

mus nicht aUe Probleme zu lösen und ist au f 
die RechtSwisscnschaft nicht anwendbar, wei.l 

diese nicht nur mit empirisch VorfindJichem, 
sondern auch mit GewilLkürtem, nämlich mit 

Normen, zu tun habe (5.3'3). Angesichts 
dieser Feststellung verwundert es dann aber 
etwas, wenn der Autor kurz darauf den für 

Weimar üblichen Begriff des staatsrechtlichen 
Positivismus verwirft und ihn durch den des 

»juristischen Neukantianismus« zu ersetzen 

vorschlägt (5.318 f.). 
Lepsius nennt als Vertreter dieser Richtung 
exemplarisch Gustav Radbruch, der sich 

zwar gegen die wissenschaftliche Begründun

gen letzter Stellungnahmen, nicht aber gegen 

dtc Stellungnahmen selbst aussprach, und 
Rudolf Stammler. Hans Kelsen ordnet er we
der der Marburger noch der südwestdeut
sehen Richtung des Neukantianismus zu, 

sondern si eht in dessen reiner Rechrslehre 
eine eigene Variante, we il sje den Charakter 

der RechtSwissenschaft als Normwissen

schaft herausstellte und sich somit sowohl 

vom wissenschaftl.ichen Positivismus als auch 
vom Neukantianismus untersdued . Lepsius 

Stellt auch klar, daß es Kelsen keineswegs um 
d.ie Igno rierung der sozialen Wirklichkeit 
ging, sondem gerade um die Steuerungsfunk
tion des RechtS zur Veränderung derselben 

(5. 325-328). Auch Anschütz und Thoma 
ordnet der Autor unter den jurisüschen Neu
kantianern ein und hebt hervor, w ie u,nange

messen der Begriff staatsrechtlicher Positivis

muS gerade für Thoma gewesen sei, der 

subjektive \X/eTwngen nicht habe ausschalten 

woUen, sondern lediglich deren Offenlegung 
gefordert habe (5. 332)" Lepsius mag von sci-

9 D~ Dlf!eren:t~ runc(:n unter den gemeinbin dem SI;i.1tS
rechtlichen PositIVismus: 2ug~ordnclen Vertreiern mge
bra..::ht Sind, hai bereiu H eun he.r3.usgestd h, der vor :l.llem 
zwischen der Ltband-Gerber-Schulc, AnKhutzlThQm.a 
und der Kdscnschcn Richtung ulHcrschcldel. sj(:hc Wer
ner Heun , Der su.:nuedHlichc PosiLivismus in dr_r Weim;;a
rer Republik, Eine Konzepuon Im Widcrnrell.. Der Suat, 
Bd.28 ( 1989), S. }n-ojo~. Inlcrc,Uant ist die Bewerlu,ng 
YOD Dcdcf Lehnen:, D ie Weiman:r St;;a:u.srec-hudcb.ane 
'l.wl1chrn LC'gcndenb ildung und N eubcs innullg, in: Aus 
POlitik und Zcttgc:sch,chte. B p/?6, S' J-I~, dtr einen 
deutlichen Trennstrtch zwischen An~hutz und ~ mit Ab· 
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nem philosophietheoretischen Ansatz Recht 

haben, daß der Begriff sraar.srechtliche.r Posi

tivismus eine krude GleichsleJlung mit dem 
zu Weimarer Zeiten philosophisch längst 
überbolten wissenschaf[lich~n Posiüvismus 
nahelegt und daher irreführend ist. Weiterhin 

Sinn macht der Begriff aber, wenn damit auf 
den Gesetzesgehorsam der enrsprechenden 
Theoretiker abgestellt werden soll. Wer sich 

dem im positiven Gesetz verkörperten Willen 
des (damals demokratischen) Gesetzgebers 

beugte und nicht versuchee. diesen über ma
terial e ßegriff,bildungen auszuhebeln, den 

mag man vieUcicht doch als Positivisten bc· 
zeichnen, ohne damit die verfehlte Polemik 

der I'> POSiclvismusgegncr« gUlzuheißen. Lep
sius ist es wichtig hervorzuheben. daH eine 
(neu)kantianischc: Position, weil sie den Ge
gensatz von Sein lind Sollen beibehielt, eine 

Kollaboration mil dem Nari on:tlsozialismus 
verhind erte (5. )41). Ob gerade Rudolf Laun 

ei n gutes Beispiel für einen rechtskonscrvati
ven N eukant.ian er ist , mag :tber vielleicht be
zweifelt werden. Im gleichen Aufsatz, den 

Lepsius für den wissenschaftlichen, neukan
tianischen Ausgangspunkt Launs anführt, 
polemisiert dieser nämlich gegen den )IKada
vergehorsam« des positiven Juristcn, der an 
die »Allmacht. des (demokratischen) Gesetl 
gebers glaube und etwa das . Reehtsgefühl. 

nicht verwene, und stellt fest, daß der Jurist 
für die Beanrwortung von Rechtsfragen auch 
aus seinem »metaphysischen Glauben« 
schöpfe. lo 

Nach diesem sehr aufsehluß- und kenntnis

reichen Überblick über die phi.losophischen 
Strömungen der Zeit zeigt Lcpsius auf, daH 
bei der Begriffsbildung in weitem Maße auf 

diese Philosophien z urückgegriffen wurde. 

Allerdings seien die vielfältigen modernen 

Philosophien nicht nur rezipiert, sondern 
auch modifizien, kom biniert und simplifi
ziert worden. Die Bezugnahme sei vor allem 
zur Legitimierung eigener Ergebnisse erfolgt. 
Sei deren Begründung brüchig gewesen. habe 

m:tn legitimierend auf die philosophische M e

tatheorie verweisen können (5. 364). Lepsius 

stellt exemplarisch Kaufmann, Smend und 
Leibhol~ heraus. So habe Kaufmann ve r

scbiedenste Philosophien in An spruch ge
nommen, um seine höhere Wirklichkeits
wahrnehmung zu legiti.mieren. Smend hab e 

stnchen - Thomol, denen 'I..llfolse da' WelrllolrCr Republik 
In KOnllnUJ[olt z um K;;merrelch sund, und rn: uß und 

Kdscn ;w:h" fur dll' IlIc WClrnu~r VCrfaS'i"llng tlf\cn vo[· 
hgtn N i;LU"r.aog darslclhc. 

vor allem aufTheodor Litt Bezug genommen, 

den er aber einseitig und pauschal rezipiert 
habe, wodurch sich der Eindruck aufdränge, 

er habe sich durch di esen Rekurs nur nach

träglich methodiseb absichern wollen 

(5. 355 f.). Leibholz, der sic h auf die Phäno
menologie srüt,te, habe lediglich eine »undif

ferenzierte Globalphänomenologie" propa

gien. bei der er sich auf verschiedenste 
Auwren berufen, scine phänomenologische 
Methode aber nur oberflächlich ausgdü hrt 

hab e (5. ) )7)." 
Insgesamt stellt Lepsius eine sich häufig auf 

bloße Stichworte beschränkende Rezeption 

philosophischer Ideen fest. Während die Be

griffe sich meist als bloße Begriffshül,.n her

ausstellten, denen beliebige Inhalte beigege

ben werden konnten, diemen die bcrangcz.o
genen Philosophien .Is Begründungshülsen 

(5 . 370). Verbunden war mit der neuen Be.

grifflichkeit aber auch ein Fort~chrirtspathos, 
unter dessen Eindruck die faktische Aufl ö
sung der juristischen Begriffliehkeit als wis

senschaftlich begründet erschien (5.37> f.). 
Wäre die ))nationale Revolution,( im Jah re 
'933 lediglich eine Wcltanschauungsfrage ge
wesen, hätte es nach Ansicht des Autors zwar 
eine Akzepranz des Nationalsozialismus un
ter Juristen geben könncn, abcr keineswegs 
ein solch breites Enga~emenr. Der National
sozialismus müsse also anfangs vielen als die 
Verwirklichung eigener Vorstellungen er
schienen sein. Für Lcpsill ~ ist die Akzeptanz 
des N arionaJsozia,lismus in der Rechtswissen
schaft nur deshalb verständlich, wei l es schon 

zuvor zum VcrJusr von Kategorien gckom ~ 

men war, die zur Erkennung des Ph<ioomens 
erforderlich gewesen wären (5. J7J f., )79). 
Das Jahr '9B habe daher für die meisten Ju
risten keinen Kominuirätsbruch dargesrellt 
(5. )8». Diese KausaJjtätsbeurteilung scheint 

10 Rudolf uun, Der SU:Hsredmleh((:r und dit: Politik , 
AoR N.r: Bd ... (19H), S.lj4f.. 162. 

11 LC= PSLUS erwlhnl , d~ s.,rn mH LeIbhob.' M.:thodc dLe 
Un\'emnb.1 rJu:ll '1Dn hbenl~r p:ubmrnt;l; nKh-rtprascn
(-Jli~'er DcmokrJtlc lind P:arlrl l;" fl lUL:1I brp;rundt:11 heß 
(S )S 9). Hi.:r sol hc :t.11.:nhngs ersm2i 'lll'mc:o . dl.ß diCK 
FoIG,.:run l; nLdH au f c:m('f Gq;nc:r-lcha', Labhoh.' ", ur 
Wc imlllrC'r Ot:moknll c heru hlc [m GegC'nlnl. Leibholl. 
luch lK l·(' II .~ In \YIC' I1 IlJ.r die pahl.lsehen Parl<.'len lur legl· 
!l111C Orgm~ der WilLhh::r'1(h:.,,(1.. SLChe "tur :t.rnbl'."lIkmco 
H~hung r.~lbhoh, ' Wleg'l ndt (Fn. l), ~Irn . und e-I W.l$ 

Spt'1.lfL.sehC'r dll::s~ f'roblcfIl .1 I\Spred u:od d C' r ~ , Anullbc
f;ll Foundatlons. D C1llOCfl UC COlwLcuons_ Th.: ~'l c lilOd

ologl~ 1 '2ond Poli tl eal POSlf LOI1 of Gerhl.rd LeJbhol z In Ihe 
WClnlJir Republie. In: PCte r C Clldwdl/Wdltoll!\ 
E'.. Seh .:~u::rm;l.n (Hßg). From L1OCr;\1 DcmocroKY 10 F.u:
CI~II\_ LC,{,'1.1 :md Palme;}1 Thought In [hc W~mar R.cpu~ 

bhc, t\t!:UUI(' I-I I~hbnd.s, N 1. 1997. S. 1I~1.8) <Im 

Druck). 
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J86 indes erwas pauschaJ. Lcpsius ~eigl zwar auf. 
daß die neuen Begrifisbildungcn berei" in 
der \Vcimarer Zeit im Vormars~h waren. Wie 

sehr sie aber bereits von den Juristen in ihrer 
ganzen Breite akzeptiert und rezipü:rr waren, 

vermag er jedoch nicht deutl ich zu machen. 
Es steUt sich nicht nur die l;rage, ob Jie be
handelten Autoren als repr:t.<;enr3riv für die 
gesamte Juristenschaft angesehen werden 

können, sondern auch die, welchen Stellen

wert die MedlOdik überhaupt hatte. Mußre 
die Dcformalisierung des Rcch[.~ erst metho

disch vorexcil.icn werden oder war sie viel

leicht schon in der Kombination von politi
schem Umfeld und deformalisiencn juristi
schen Elemen t'en wie den Gencralklauscln 
angelegt? Jnd es ist Lcpsius auch ohne weite
ren Nachweis zuz.ugcst(>hcn. daß die be
schriebenen Methodenentwicklungen die 
Rechtsak7.eptanz des Nationalsozialismus 
mit Sicherheit erleichtcrten. 
Insgesamt hat Lepsius mit seiner Srudie einen 
Bereich ausgeleuchtct, der bish(:r in der Be
trachtung noch zu kurz gekommcn ist, n;lm
lieh die Verbindung von Weimarer philoso
phischen Strömungen und neuen Mcthoden 
in der ;uristi!>chen Begriffsbildung. Seinc 
Aufarbeitung der einschlägigcn Literatur ist 
vorbild haft. Wer sich künftig mit dem The
menbereich befassen will~ findet in seiner Bi
bliographie, die nicht nur angdühn, sondern 
sorgfältigst verarbeiret ist. einen nahezu voll
standigen Überblick über die einschlägige Li
teratur. rnsgl~Si1mt wird man an dieser Dar
stellung in Zukunft wohl kaum vorbeigehen 
können. Zwei kleine Anmerkungen, die die 
QU:llität der Arbeit als solche Ilicht schmalem 
sollen, sind aber vielleicht doch angebracht. 
Der restrikti\'(: methodemheoretisch-philo
sophische An~J.tz bt:hinden - wie berein; an-

I Z DIe$: &eht sopr :lOWC'II, d;aß I,he 111 FußnOk'n (ur C'JI\ I! 
RC ll'u,' VOll bth:tndel tC'n AU10r!!n - ml!rk.,u rdlg( rw(,l ~r 
flIChl fur u r!:n7 und S!;;hlnH I - gegeben<:n bIOg • .1phl -

gedeutet - (~inc gänz.lich schlüssige Antwort 
auf die Frage. was nun wirklich die Hauptur
sache für die Akzeptanz. des ationillsozialis
mus in der Red nswiss enscbaft war . Die recht 
ausgepdgle Furch[ des Autors, Einze Izu
rechnungen zu machen, verleitet ihn dazu, 
Schlußfolgerungen über die geist.sgeschichl
lichen Hintergrl,nde als vcral.lgemei.nerungs ~ 

fähig hinzustellen, während er dica politischen 
Überzeugungen d.r behandelten AutOren 
nur als individuelle StanJpunkte sehen kann 
und nicht auch als Phanomene der Zeit, die 
abstrahierungsfähig sein könnten. Die zwcite 
Anmerkung bezieht sich auf das f:lst vollstän
dige Fehlen eines Aktualitätsbt.:zugs.'': \X'as 
können wir aus dieser rc, htsgt.:'scbichtlichen 
Untersuchung für heulii:)e Mcthodcncnt
wicklungen ahleiten? Die Wertediskussion ist 
ja nicht passe. Wie hat sich der Bruch im Jahre 
1945 m~thodentheoretisch ausgewirkt? In
wieweit sind die von Lcpsius erörterten Me
thodcnbew~gungen der Weimarer Zeit, die 
zur Materialisierung des Rechts und zur Auf
Josung der juristischen BegriHlichkeit führ
ren, in die bundesdeutsch e Jurisprudenz mit
gesch leppt worden? Dies sind Fragen, die 
sich aufdrängen und inl Rahmen der Unter
suchung jedenL1J1s kurz lütlen angesprochen 
werden können. Durch Straffung der Dar
steUung an anderen Stellen, ctwa das Unter
b sscn mehrfachen Zusammenbs~('ns. h~lCte 

sich hierfür wohl auch Raum ergeben. Aber 
das sind Anmerkungen, die keinen Abstrich 
oaran machen so llen. daß Lepsius mit dieser 
höchst niveauvollen Arbeit einen beachtens~ 
werten, innovativen Beitrag zur Mcthoden
entwicklung der Zwi!'>.chenkriegszeit ~didert 
hat. 

sehtn U.lu:n steh DlCln :tuf du~ N :ld1kn t,G,nt.lt emrcc:kt-n. 
wodurch JLt' lCllw ,-"IK ~rschr<xkcnd c personelle KonTl
nUII.lt ub~'r du: NS-Zcu 11InlU~ IlIchlllChtb..l r Wird 
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